
Gemeinde Durach 

Info-Veranstaltung  
der Gemeinde Durach  

zur Einführung der getrennten 
Abwassergebühr für  

 Schmutz- und Niederschlagswasser 



Durach stellt um  
auf die gesplittete Abwassergebühr  

Was ändert sich bei den Abwassergebühren ? 



Es wird keine neue Steuer für 
den Regen erhoben 

sondern eine Gebühr für die 
überbauten und befestigten 
Flächen von denen Niederschlags-
wasser in den Kanal eingeleitet 
wird 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Es ist keine zusätzliche Einnahmequelle der Gemeinde!  
 
Unterm Strich ergeben sich keine Mehreinnahmen! 
 
Die anfallenden umlagefähigen Kosten werden nicht 
höher, sie werden nur anders verteilt. 
 
Die Aufteilung erfolgt  in 
  
Kosten Schmutzwasserbeseitigung 
 
Kosten Niederschlagswasserbeseitigung 
 
 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Gesetzliche Grundlagen 

Nach Art. 8 Abs. 4 Halbsatz 1 Kommunalab-
gabengesetz (KAG) wird bestimmt, dass die 
Gebühren nach dem Ausmaß zu bemessen 
sind, in dem die Gebührenschuldner die 
öffentlichen Einrichtungen benutzen. 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Was will man erreichen 

 Bisherige Veranlagung erfolgte nach dem Frischwasser-
maßstab, also einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab.  

 

 Durch die Umstellung wird die Umverteilung nach dem 
Verursacherprinzip möglich.                                            
Jeder zahlt Abwassergebühr nur  für das Schmutzwasser 
und für das Niederschlagswasser das vom eigenen 
Grundstück in den Kanal eingeleitet wird. 

 

 Durch die konsequente Anwendung wird ökologisches 
Handeln gefördert.  

 

 Wer auf eigenem Grund versickert zahlt auch weniger 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Warum müsste man umstellen. 

Wahrscheinlichkeitsmaßstab heißt in dem Fall, dass man davon 
ausgeht das bei relativ gleichen Verhältnissen die auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Mengen gleich 
sind. 

Dieser Maßstab ist auch dann noch geeignet wenn Niederschlags-
wasser eingeleitet wird. 

Dies setzt aber voraus, dass die Kosten für die Beseitigung des 
Niederschlagswassers an den Gesamtkosten 12 % nicht übersteigen 
dürfen. (Verschiedene Urteile von Verwaltungsgerichten) 

Liegen die Kosten über 12 % (Erheblichkeitsschwelle) können sie 
nicht mehr als geringfügig angesehen werden. Der Frischwasser-
maßstab ist in dem Fall nicht mehr geeignet. 

Nachdem in Durach die Erheblichkeitsschwelle  überschritten ist, 
muss die gesplittete Abwassergebühr eingeführt werden. 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Wie verändert sich die Gebührenerhebung 

Bisher: Abwassergebühr 

Frischwassermenge 
 = 

Abwassermenge 

Neu: 
Gesplittete  
Abwassergebühr 

Schmutzwasseranteil 
nach Frischwassermenge 

+ 

Niederschlagswasseranteil 
abhängig von versiegelter 
und bebauter Fläche  
mit Kanaleinleitung 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Wie wird die Gebühr ermittelt 

Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung 

Kostenanteil 
Schmutzwasser 

Kostenanteil 
Niederschlagswasser 

Abrechnung nach 
Frischwasserverbrauch 

 
Einheit : € pro m³ 

Abrechnung nach 
Abflusswirksamer Fläche 

 
Einheit : € pro m² 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Wie wirkt sich die Umstellung aus  

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Gewerbebetrieb 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Wie erfolgt die Ermittlung der befestigten Flächen 

 Durch Befliegung im April 2012 und Erstellung von 
Luftbildern. 

 Nach Vorlage der Luftbilder wurden diese ausgewertet und 
Erhebungsbögen erstellt. 

 Die Zustellung an den Grundstückseigentümer ist mit Datum 
28.09.2012 bereits erfolgt. 

 Der Eigentümer muss nun die Flächen prüfen und im 
Erhebungsbogen ankreuzen wie diese Flächen entwässert 
werden. 

 Festlegung der Sickerfähigkeit der einzelnen ermittelten 
Flächen. 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Versand der der Unterlagen September 2012 
 
Anschreiben, Erfassungsbogen, Merkblatt zum Erfassungsbogen 



Unterschrift nicht 
vergessen 

Flurstücksnummer 
und Lage prüfen 



Hier das Kreuz setzen wenn 
kein Kanalanschluss besteht 

Hier das Kreuz setzen 
wenn die Flächen 
korrekt sind 

Hier das Kreuz setzen 
wenn die Flächen nicht 
korrekt sind 



Hier ankreuzen wenn in 
den Kanal eingeleitet wird 

Hier ankreuzen bei 
Einleitung in Zisterne 
mit und ohne Überlauf 

Hier ankreuzen wenn 
versickert wird z.B. Rigolen 
mit Überlauf in Kanal 

Hier ankreuzen wenn  
z. B. in einen Bach 
eingeleitet wird 

Hier ankreuzen wenn 
komplett versickert wird 



Hier die Nr. z.B D 7 oder D8 
eingeben  

Hier die Schicht-
stärke des Dachauf-
baus in cm eintragen 

Faktor 1,0 

Faktor 0,6 

Faktor 0,3 

Hier das Speichervolumen der 
Zisterne oder des 
Versickerungssystems 
eintragen 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Berücksichtigung von Zisternen    :    Mindestgröße 1 m³ 
Eine Zisterne muss fest installiert und mit dem Boden verbunden sein. 
(Regentonnen sind keine Zisternen) 

Zisternen oder ähnliche Vorrichtungen (Behältnisse) verringern die Einleitung von 
Regenwasser in die Kanalisation. Deshalb werden versiegelte Flächen die in eine 
Zisterne entwässern, bei der Gebührenermittlung gar nicht oder im verringerten 
Umfang angesetzt.  

Zisternen ohne Anschluss an 
die Kanalisatin. 
Die hier angeschlossenen 
Flächen sind nicht 
Gebührenrelevant 

Zisternen mit Überlauf in die gemeindliche 
Kanalisation. 
Mindestzisternengröße    =  1 m³ 
Abschlag: 
Pro m³ Stauraum beträgt der Abschlag  
 25 m² der heranzuziehenden Fläche  



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
Beispiele für Versiegelungsarten 

Faktor:     1,00 

Dachfläche Asphalt 

Beton 
Platten mit 

Fugenverguss 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
Faktor   0,6 

Platten mit Fuge Pflaster 

Verbundpflaster Verbundpflaster 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Faktor   0,3 

Rasengittersteine Rasengittersteine 

Schotterrasen Kiesfläche 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Gründächer 

Faktor 1,0 Faktor    0,5 

Gründach bis 5 cm. 
Dachaufbau 

Gründach über 5 cm. 
Dachaufbau 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

Beispiele für ausgefüllte 
Erfassungsbögen 



Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 







D2  =  65  qm 
D3  =  24  qm 
D4  =  22  qm 
         111  qm 

Abschlag für Zisterne 
4,5 cbm   x   25 qm   112,5 qm 

Flächen sind nicht Beitragsrelevant 



Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit 


